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(54) Faltbare Platte

(57) Die Erfindung betrifft eine faltbare Platte (2, 16,
26, 36, 52), mit einer Sichtseite (4, 24, 60, 80) und einer
Rückseite (6, 62, 74), mit einer Grundplatte (8, 38), mit
einer auf der Grundplatte (8) angeordneten und die Sicht-
seite (4, 24, 60, 80) bildenden Schicht (10) und mit min-
destens einer in der Grundplatte (8, 38) ausgebildeten
Nut (12, 22, 30, 44), wobei die Schicht (10) so ausgebildet
ist, dass sie im Bereich der Nut (12) eine Scharnierfunk-
tion aufweist, wobei die Platte entlang der Nut (12) faltbar
ist und wobei die Schicht (10) eine aus einem dauerhaft
elastischen Lack bestehende Lackschicht (18, 40) auf-
weist. Die Erfindung betrifft auch eine Anordnung (46,
66) zum Verpacken eines Möbelstückbausatzes, mit ei-
nem Möbelstückbausatz (48, 68) und mit einem Verpak-

kungsmaterial (50, 70), wobei der Möbelstückbausatz
(48, 68) eine faltbare Platte (2, 16, 26, 36, 52) aufweist,
wobei der Möbelstückbausatz (48, 68) mindestens ein
weiteres Möbelbauteil (54, 72) aufweist, wobei die falt-
bare Platte (2, 16, 26, 36, 52) mindestens zwei vonein-
ander beabstandete Nuten (12, 22, 30, 44) aufweist und
wobei die faltbare Platte (2, 16, 26, 36, 52) entlang min-
destens zwei der Nuten (12, 22, 30, 44) zumindest teil-
weise gefaltet ist und die faltbare Platte (2, 16, 26, 36,
52) so angeordnet ist, dass die Sichtseite (4, 24, 60, 80)
der faltbaren Platte (2, 16, 26, 36, 52) in Richtung des
Möbelbauteils (54, 72) weist und dass die Rückseite (6,
62, 74) der faltbaren Platte (2, 16, 26, 36, 52) in Richtung
des Verpackungsmaterials (50, 70) weist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine faltbare Platte mit ei-
ner Sichtseite und einer Rückseite, mit einer Grundplatte,
mit einer auf der Grundplatte angeordneten Schicht und
mit mindestens einer auf der Rückseite ausgebildeten
Nut, wobei die Schicht auf der Sichtseite der Platte an-
geordnet ist, wobei die Schicht so ausgebildet ist, dass
sie im Bereich der Nut eine Scharnierfunktion aufweist
und wobei die Platte entlang der Nut faltbar ist. Die Er-
findung betrifft auch eine Anordnung zum Verpacken ei-
nes Möbelstückbausatzes mit einem Möbelstückbausatz
und mit einem Verpackungsmaterial, wobei der Möbel-
stückbausatz eine faltbare Platte aufweist, wobei der Mö-
belstückbausatz mindestens ein weiteres Möbelbauteil
aufweist und wobei die faltbare Platte mindestens zwei
voneinander beabstandete Nuten aufweist.
[0002] Faltbare Platten werden insbesondere als Be-
standteil von Möbelbausätzen eingesetzt, wobei sowohl
Korpusteile als auch Möbelrückwände aus faltbaren Plat-
ten bestehen können. Der Vorteil der Faltbarkeit liegt dar-
in, dass die Platten im gefalteten Zustand eine geringere
Dimension aufweisen und somit in kleinere Verpackun-
gen verpackt werden können. Zum Verpacken eines Mö-
belbausatzes werden die faltbaren Platten üblicherweise
vollständig zusammen gefaltet, ggf. auf oder unter wei-
teren Möbelbauteilen angeordnet und mit einem Karton-
material verpackt. Die Platten weisen üblicher Weise ei-
ne Faltung auf, jedoch sind auch Faltplatten bekannt, die
an zwei oder mehr Stellen gefaltet werden können.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind faltbare Plat-
ten bekannt, die aus zwei nebeneinander liegenden Plat-
tenteilen bestehen, die auf der Sichtseite durch eine
PVC-Schicht verbunden sind, welche im Anlagebereich
der Plattenteile eine Scharnierfunktion aufweist. Diese
Platten haben den Nachteil, dass sie ökologisch bedenk-
lich sind und Anforderungen des Brandschutzes oder der
Schadstoffemission durch Ausgasungen des PVCs und
chemische Umwandlung des PVC beim Verbrennen nur
schlecht oder unzureichend erfüllen. Weiterhin weisen
PVC-Schichten eine für Möbeloberflächen ungeeignete,
unerwünschte oder unbefriedigende Oberflächenstruk-
tur auf, so dass der optische oder haptische Eindruck
des Möbelteils beeinträchtigt werden kann. Aus diesen
Gründen ist insbesondere die Möbelindustrie von der
Verwendung derartiger faltbarer Platten abgekommen
und hat vorzugsweise faltbare Platten verwendet, deren
Scharnierfunktion durch einen Kleber oder durch ein Kle-
beband auf der Sichtseite, der Rückseite oder zwischen
den Plattenteilen übernommen wird. So offenbart bei-
spielsweise die DE 20 2005 018 809 U1 eine faltbare
Platte mit zwei voneinander getrennten Plattenteilen, die
auf der Rückseite durch ein aus einem Kleber bestehen-
des Scharnierelement zusammengehalten werden.
[0004] Diese und vergleichbare Platten aus dem Stand
der Technik haben den Nachteil, dass die Faltkante im
auseinandergefalteten Zustand sichtbar bleibt und der
optische Eindruck der Platte beeinträchtigt wird.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Auf-
gabe zugrunde, eine faltbare Platte zur Verfügung zu
stellen, welche die oben genannten Nachteile der faltba-
ren Platten aus dem Stand der Technik vermeidet und
eine vorteilhafte Anordnung zum Verpacken eines Mö-
belbausatzes mit einer faltbaren Platte anzugeben.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
faltbare Platte mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den
Unteransprüchen angegeben.
[0007] Dadurch, dass die Schicht eine aus einem dau-
erhaft elastischen Lack bestehende Lackschicht auf-
weist, wird erreicht, dass die faltbare Platte sowohl eine
große Haltbarkeit und Steifigkeit als auch eine hohe öko-
logische Verträglichkeit und eine optisch und haptisch
hochwertige Sichtseite aufweist, die insbesondere auch
nicht durch eine sichtbare Faltkante beeinträchtigt wird.
Die Erfindung überwindet dabei das technische Vorurteil,
dass es eines Klebers, eines Klebebandes oder gar einer
PVC-Schicht als Scharnierelement für eine faltbare Plat-
te bedarf. Es hat sich herausgestellt, dass die im We-
sentlichen aus einem elastischen Lack bestehende
Schicht geeignet ist, sowohl beim Zusammen- und Aus-
einanderfalten der Platte eine Scharnierfunktion zu über-
nehmen als auch der auseinandergefalteten Platte eine
hinreichende Steifigkeit zu verleihen. Unter einem Lack,
aus dem die Lackschicht hergestellt wird, wird dabei jede
Form von Beschichtungsmaterial verstanden, das in flüs-
sigem oder pulverförmigem Zustand auf die Platte auf-
gebracht werden kann.
[0008] Die auf der Rückseite der Platte angeordnete
Nut reicht dabei bevorzugt durch die gesamte Grundplat-
tenstärke, so dass der Nutgrund ausschließlich durch die
Schicht bzw. durch die Lackschicht gebildet wird. Alter-
nativ ist auch denkbar, dass die Nut nicht durch die ge-
samte Grundplatte reicht. Die Nut kann I-förmig, V-förmig
oder in einer anderen Weise ausgebildet sein. Die Grund-
platte besteht bevorzugt aus einem Holz oder einem
Holzwerkstoff. Beispielsweise kann eine Span- oder Fa-
serplatte oder eine Mehrschichtplatte mit Span- und/oder
Faseranteilen verwendet werden.
[0009] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der faltbaren
Platte besteht darin, dass in der Grundplatte mehrere
nebeneinander angeordnete Nuten ausgebildet sind.
Dadurch wird erreicht, dass der Gesamtwinkel, um den
die faltbare Platte gefaltet wird auf mehrere Faltkanten
verteilt wird, so dass der Faltwinkel an jeder einzelnen
Nut bzw. Faltkante geringer ist als der Gesamtwinkel und
die mechanische Beanspruchung der als Scharnierele-
ment wirkenden Schicht in diesem Bereich reduziert wird.
Somit ist es möglich, die Schicht dünner auszubilden
bzw. eine höhere Haltbarkeit der Schicht zu erreichen
und ein häufigeres Zusammen- und Auseinanderfalten
der Platte zu ermöglichen.
[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte ist dadurch gegeben, dass auf der Lack-
schicht eine Dekorschicht angeordnet ist. Durch diese
Ausgestaltung wird erreicht, dass die Beschaffenheit der
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Sichtseite der faltbaren Platte frei gewählt werden kann.
So ist es zum Beispiel möglich, für die als Scharnierele-
ment wirkende Schicht einen elastischen Lack zu ver-
wenden, für die Dekorschicht jedoch einen anderen, de-
korativen Lack. Insbesondere kann eine sehr dünne
Lackschicht oder eine Lackschicht mit einer strukturier-
ten Oberfläche verwendet werden, die für sich genom-
men nicht als Scharnierelement geeignet wäre. Es ist
natürlich auch möglich, die als Scharnierelement wirken-
de Lackschicht direkt als Dekorschicht auszubilden, so
dass auf das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht ver-
zichtet und die faltbare Platte kostengünstiger, einfacher
und schneller hergestellt werden kann. Weiterhin ist
denkbar, dass auf die Lackschicht mehr als eine weitere
Schicht aufgebracht wird, um beispielsweise einen be-
stimmten dekorativen Effekt zu erreichen.
[0011] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der faltba-
ren Platte weist die die Sichtseite bildende Schicht eine
Verstärkung bzw. eine Armierung auf. Diese Armierung
kann beispielsweise in der Lackschicht oder in einer wei-
teren Schicht angeordnet sein. Für die Armierung einer
solchen Schicht eignen sich beispielsweise Fasern, die
in die Schicht eingebettet werden. Der Vorteil dieser Aus-
gestaltung liegt darin, dass die Stabilität der Schicht er-
höht und somit die Scharnierfunktion verbessert wird.
[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte besteht darin, dass die Lackschicht im We-
sentlichen aus einem Lack besteht, der eine Glasüber-
gangstemperatur im Bereich üblicher Raumtemperatu-
ren, insbesondere zwischen 15 °C und 30 °C, aufweist.
Unter einer Glasübergangstemperatur wird in diesem
Zusammenhang diejenige Temperatur verstanden, bei
der die Kurve des logarithmischen Elastizitätsmoduls ei-
nen Wendepunkt aufweist. Der Bereich um die Glasüber-
gangstemperatur ist somit durch eine starke Tempera-
turabhängigkeit des logarithmischen Elastizitätsmoduls
gekennzeichnet. Die Verwendung eines Lacks mit einer
Glasübergangstemperatur im Bereich der Raumtempe-
ratur hat den Vorteil, dass der Elastizitätsmodul des Lak-
kes einen vorteilhaften Mittelwert einnimmt, so dass der
Lack sowohl eine ausreichende Biegefähigkeit als auch
eine ausreichende Zähigkeit aufweist. Dadurch kann die
Platte leicht gefaltet werden und weist im auseinander-
gefalteten Zustand eine große Steifigkeit auf. Weiterhin
kann bereits durch eine leichte Erwärmung des Lacks im
Bereich der Nut der Elastizitätsmodul stark verringert
werden, so dass das Falten der Platte weiter vereinfacht
wird. Beim Abkühlen der auseinandergefalteten Platte
an der Raumluft nimmt der Elastizitätsmodul wieder zu,
so dass die Steifigkeit der Platte wieder erhöht wird.
[0013] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die
Lackschicht einen Tiefungswert nach Erichsen von min-
destens 5 mm, bevorzugt 8 mm und insbesondere min-
destens 10 mm auf und/oder besteht den Dornbiegetest
nach EN ISO 6860 bei einem Biegedorndurchmesser
von höchstens 10 mm, bevorzugt höchstens 6 mm, ins-
besondere höchstens 4 mm. Unter dem Tiefungswert
nach Erichsen wird die Tiefe verstanden, bis zu der eine

gehärtete, polierte Stahlkugel mit einem Durchmesser
von 20 mm mit einer gleichmäßigen Vorschubgeschwin-
digkeit von etwa 0,2 mm/s mittels eines Stößels in die
Lackschicht gedrückt werden kann, bevor sich an der
Oberfläche der Lackschicht erste Risse bilden. Die Ver-
wendung einer solchen Lackschicht ist vorteilhaft, da so
eine große Haltbarkeit der Lackschicht erreicht wird und
ein häufiges Zusammen- oder Auseinanderfalten der
Platte ermöglicht wird.
[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte ist dadurch gegeben, dass die Lackschicht
auf Lösungen und Dispersionen elastischer Chloroprene
und/oder chlorsulfonierter Polyethylenprodukte basiert.
Solche Lackschichten zeichnen sich durch eine beson-
ders hohe und dauerhafte Elastizität aus.
[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte ist dadurch gegeben, dass die Lackschicht
auf Lösungen und Dispersionen von Silikonharzen und/
oder elastisch eingestellten Polyurethanen basiert. Auch
diese Lackschichten zeichnen sich durch eine besonders
hohe und dauerhafte Elastizität aus.
[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte besteht darin, dass die Lackschicht eine Ep-
oxid- oder Acrylkomponente oder Mischungen daraus
aufweist. Solche Lackschichten zeichnen sich ebenfalls
durch eine besonders hohe und dauerhafte Elastizität
aus.
[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte besteht darin, dass die Lackschicht minde-
stens teilweise aus einem Elastomer gebildet wird. Sol-
che Lackschichten zeichnen sich durch eine besonders
hohe und dauerhafte Elastizität aus.
[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte ist dadurch gegeben, dass die Schicht eine
zwischen der Lackschicht und der Sichtseite angeord-
nete Zwischenschicht aufweist. Unter einer Zwischen-
schicht wird dabei eine Schicht verstanden, die durch
ihre Zusammensetzung und/oder ihre Struktur geeignet
ist, die Lackschicht beim Zusammen- und Auseinander-
falten der Platte zu entlasten und teilweise oder vollstän-
dig die Scharnierfunktion der Lackschicht zu überneh-
men. Grundsätzlich ist dafür jedes Flächengebilde ge-
eignet, das mit der Platte verbunden werden kann. Eine
solche Ausführung ist besonders vorteilhaft, da auf diese
Weise eine sehr dünne Lackschicht oder eine Lack-
schicht mit einer strukturierten Oberfläche verwendet
werden kann, die für sich genommen nicht als Scharnier-
element geeignet wäre. Weiterhin führt die zusätzliche
Schicht zu einer erhöhten Steifigkeit der faltbaren Platte
im auseinander gefalteten Zustand. Besonders bevor-
zugt ist die Verwendung einer Zwischenschicht, die ohne
weitere Vorbehandlung mit einer Lackschicht beschich-
tet werden kann, da auf diese Weise der Arbeitsaufwand,
insbesondere die Untergrundvorbereitung wie das
Schleifen und Grundieren der Plattenoberfläche entfal-
len, womit die Herstellungskosten reduziert werden.
[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte besteht darin, dass die Zwischenschicht ei-
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ne Grundierfolie aufweist. Besonders vorteilhaft ist dabei
die Verwendung von Grundierfolien auf der Basis von
Edelzellulose. Diese können weiterhin mit einem Kunst-
harz imprägniert sein. Der Vorteil dieser Ausgestaltung
liegt darin, dass die Lackschicht durch die Grundierfolie
besser an der faltbaren Platte haftet. Weiterhin können
zum Beispiel durch entsprechende Einfärbung der Grun-
dierplatte besondere Farbgebungen der Sichtseite der
faltbaren Platte erreicht werden.
[0020] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte ist dadurch gegeben, dass die Zwischen-
schicht im Wesentlichen eine dem beabsichtigten Er-
scheinungsbild der Sichtseite entsprechende Farbe auf-
weist. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass die
Lackschicht besonders dünn ausgestaltet werden kann,
ohne dass das äußere Erscheinungsbild der Sichtseite
durch ein Durchscheinen einer abweichenden Farbge-
bung der Zwischenschicht beeinträchtigt würde. Es ist
sogar möglich, eine transparente Lackschicht zu verwen-
den.
[0021] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
ist die Zwischenschicht dabei ohne eine weitere Vorbe-
handlung bedruckbar. Auf die Zwischenschicht kann so
ein Muster, beispielsweise eine Maserungsstruktur, auf-
gedruckt werden, so dass im Zusammenwirken der far-
bigen Zwischenschicht und des Aufdrucks das beabsich-
tigte optische Erscheinungsbild entsteht. Eine auf den
Aufdruck aufgebrachte Lackschicht, insbesondere eine
transparente Lackschicht kann das optische Erschei-
nungsbild ergänzen und die bedruckte Oberfläche ver-
siegeln und so vor einer Beschädigung schützen.
[0022] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte besteht darin, dass die Zwischenschicht mit
der Platte verpresst ist. Diese Ausgestaltung hat den Vor-
teil, dass durch die besonders innige Verbindung zwi-
schen der Zwischenschicht und der Platte eine hohe
Haltbarkeit der faltbaren Platte erreicht wird. Die Verpres-
sung der Zwischenschicht mit der Platte kann direkt er-
folgen, indem die Zwischenschicht unmittelbar vor dem
Verpressen der Platte auf den Plattenrohling aufgebracht
wird. Dies hat den Vorteil, dass die Zwischenschicht nicht
nachträglich mit der Platte verbunden werden muss und
führt so zu einer Vereinfachung des Herstellungsverfah-
rens der Platte und so zu einer Kostenreduktion. Für die-
se Ausgestaltung sind insbesondere Flächengebilde ge-
eignet, die über eine den Verpressungsbedingungen ent-
sprechende Temperatur- und Feuchtebeständigkeit ver-
fügen.
[0023] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte ist dadurch gegeben, dass die Zwischen-
schicht eine nicht durchgehend geschlossene, insbeson-
dere eine netzartige Struktur oder eine Gewebestruktur
aufweist. Durch eine solche Struktur der Zwischen-
schicht wird eine hohe Elastizität bei gleichzeitiger hoher
Haltbarkeit der Zwischenschicht und somit eine Verbes-
serung der Scharnierwirkung der Zwischenschicht er-
reicht. Weiterhin ist eine solche Zwischenschicht vorteil-
haft bei der direkten Verpressung der Schicht mit der

Platte entsprechend der vorherigen Ausgestaltung, da
auf diese Weise höhere Produktionsgeschwindigkeiten
erreicht werden. So kann der während des Verpressens
in dem Plattenrohling entstehende und abzuführende
Dampf nahezu ungehindert durch die nicht durchgehend
geschlossene Schicht gelangen, so dass eine Verlänge-
rung der Presszeit im Gegensatz zur Verpressung durch-
gehender Schichten vermieden wird.
[0024] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der falt-
baren Platte besteht darin, dass die Zwischenschicht aus
einem verpressten Vlies besteht. Ein Vlies weist auf-
grund seiner langen Fasern eine hohe Elastizität und
Haltbarkeit auf und eignet sich damit sehr gut als Schar-
nierelement. Diese Ausgestaltung hat weiterhin den Vor-
teil, dass das Vlies bereits vor dem Pressen der Platte
auf den Plattenrohling aufgebracht werden kann, so dass
durch die gemeinsame Verpressung zum einen eine in-
nige Verbindung zwischen der Platte und dem Vlies er-
reicht wird und zum anderen der Herstellungsprozess
einfach und kostengünstig gehalten werden kann.
[0025] Die Aufgabe wird weiterhin erfindungsgemäß
durch eine Anordnung mit den Merkmalen des An-
spruchs 15 gelöst.
[0026] Dadurch, dass die faltbare Platte entlang von
mindestens zwei der Nuten zumindest teilweise gefaltet
ist und dass die faltbare Platte in einer Verpackung eines
Möbelstückbausatzes so angeordnet ist, dass die Sicht-
seite der faltbaren Platte zur Innenseite der Verpackung
weist und dass die Rückseite der faltbaren Platte zur Au-
ßenseite der Verpackung weist, wird erreicht, dass die
weiteren Möbelbauteile des Möbelstückbausatzes zu-
mindest teilweise nicht unmittelbar an der Verpackung
anliegen und so vor mechanischen Beschädigung, bei-
spielsweise durch den Transport, geschützt ist. So wird
eine mechanische Krafteinwirkung auf die Verpackung
durch die faltbare Platte abgeschwächt und kann nur
noch in schwächerer Form auf innenliegende Möbelbau-
teile des Möbelstückbausatzes einwirken. Die faltbare
Platte selbst ist so angeordnet, dass die empfindlichere
Sichtseite nach Innen weist, so dass sie bei einer gewis-
sen mechanischen Krafteinwirkung nicht direkt beschä-
digt wird.
[0027] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden in der Beschreibung einiger Aus-
führungsbeispiele näher erläutert, wobei auf die beige-
fügte Zeichnung Bezug genommen wird. In der Zeich-
nung zeigen

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen faltbaren Platte in auseinan-
dergefaltetem Zustand,

Fig. 2 das erste Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 in zu-
sammengefaltetem Zustand.

Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen faltbaren Platte in auseinan-
dergefaltetem Zustand,
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Fig. 4 ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen faltbaren Platte in auseinan-
dergefaltetem Zustand,

Fig. 5 das dritte Ausführungsbeispiel aus Fig. 4 in zu-
sammengefaltetem Zustand.

Fig. 6 ein viertes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen faltbaren Platte in auseinan-
dergefaltetem Zustand,

Fig. 7 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Anordnung zum Verpacken ei-
nes Möbelstückbausatzes und

Fig. 8 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Anordnung zum Verpacken ei-
nes Möbelstückbausatzes.

[0028] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen faltbaren Platte in auseinander-
gefaltetem Zustand. Die faltbare Platte 2 mit einer Sicht-
seite 4 und einer Rückseite 6 weist eine Grundplatte 8
sowie eine auf der Grundplatte angeordnete Schicht 10
aus. Die Schicht 10 ist als Lackschicht ausgebildet, wobei
die Lackschicht aus einem dauerhaft elastischen Lack,
beispielsweise aus einem auf elastischen Chloroprenen
oder chlorsulfoniertern Polyethylenprodukten basieren-
dem Lack, besteht. Auf der Rückseite der faltbaren Platte
2 ist eine Nut 12 eingelassen, welche durch die gesamte
Stärke der Grundplatte 8 reicht, so dass der Nutgrund
nur von der Schicht 10 gebildet wird. Es ist auch denkbar,
dass die Nut 12 nicht vollständig durch die Grundplatte
8 reicht, so dass der Nutgrund durch einen verbleibenden
Teil der Grundplatte 8 gebildet wird. Durch die Lage der
Nut 12 wird eine Faltkante 14 der faltbaren Platte 2 de-
finiert. Die faltbare Platte 2 kann an der Faltkante 14 ge-
faltet werden.
[0029] In Fig. 2 ist die faltbare Platte 2 aus Fig. 1 ge-
zeigt, nachdem sie an der Faltkante 14 so gefaltet wurde,
dass die durch die Faltkante 14 getrennten Bereiche der
Platte mit ihrer jeweiligen Schicht 10 aneinander anlie-
gen. In diesem zusammengefalteten Zustand weist die
faltbare Platte 2 eine wesentlich geringere räumliche Di-
mension auf und kann vorteilhaft in einer kleineren Ver-
packung verpackt werden.
[0030] Fig. 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen faltbaren Platte in auseinander-
gefaltetem Zustand. Die faltbare Platte 16 unterscheidet
sich von der faltbaren Platte 2 aus Fig. 1 dadurch, dass
die Schicht 10 eine neben der Lackschicht 18 eine auf
der Lackschicht 18 aufgebrachte zusätzliche Dekor-
schicht 20 aufweist. Weiterhin ist die Nut 22 V-förmig
ausgebildet. Dies ist vorteilhaft, da so ein Überdehnen
der faltbaren Platte 16 an der Nut 22 verhindert wird. Die
Dekorschicht 20 kann beispielsweise eine Farbe und/
oder eine Struktur aufweisen, durch die das optische Er-
scheinungsbild der Sichtseite 24 der faltbaren Platte 16

bestimmt wird. Dabei kann es sich insbesondere um eine
Schicht handeln, deren Zusammensetzung und Struktur
den alleinigen Einsatz als Scharnierelement nicht erlau-
ben.
[0031] Fig. 4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen faltbaren Platte in auseinander-
gefaltetem Zustand. Die faltbare Platte 26 weist auf ihrer
Rückseite 28 mehrere nebeneinander liegende Nuten 30
auf. Diese Nuten 30 liegen in bevorzugter Weise parallel
zueinander. Die Nuten 30 sind V-förmig ausgestaltet,
könnten aber auch eine I-Form, eine andere Form oder
sogar verschiedene Formen aufweisen. Die Abstände
zwischen zwei benachbarten Nuten 30 können wie in
Fig. 4 gleich oder aber auch unterschiedlich groß sein.
Durch die Mehrzahl der Nuten wird eine entsprechende
Zahl von Faltkanten 32 definiert.
[0032] Die faltbare Platte 26 ist in Fig. 5 in zusammen
gefaltetem Zustand dargestellt. Durch die Mehrzahl der
Nuten 30 und die dadurch bedingte Mehrzahl der Falt-
kanten 32 wird erreicht, dass der gesamte Faltungswin-
kel, beispielsweise ein in Fig. 5 dargestellter Faltungs-
winkel von 180°, auf die einzelnen Faltkanten aufgeteilt
wird. So liegt bei ungefährer Gleichverteilung des Win-
kels bei der in Fig. 5 gezeigten zusammen gefalteten
faltbaren Platte 26 an jeder Faltkante 32 ein Faltwinkel
von etwa 30° vor. Die als Scharnierelement wirkende
Schicht 34, die beispielsweise analog zu der in Fig.1 ge-
zeigten Schicht 10 aus einer Lackschicht bestehen kann,
ist so im Bereich der Faltkanten 32 geringeren Belastun-
gen ausgesetzt und damit von höherer Haltbarkeit.
[0033] Das in Fig. 6 gezeigte vierte Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen faltbaren Platte 36 in aus-
einandergefaltetem Zustand unterscheidet sich von der
in Fig. 1 gezeigten faltbaren Platte 2 dadurch, dass die
Schicht 10 eine zwischen der Grundplatte 38 und der
Lackschicht 40 angeordnete zusätzliche Zwischen-
schicht 42 aufweist. Weiterhin ist die Nut 44 V-förmig
ausgestaltet. Die Zwischenschicht 42 kann beispielswei-
se eine Grundierfolie und/oder eine mit dem beabsich-
tigten Erscheinungsbild der Sichtseite entsprechende
Farbe aufweisen. Weiterhin kann die Zwischenschicht
42 aus einem verpressten Vlies bestehen. Sie kann als
durchgehend geschlossene Schicht oder als nicht durch-
gehend geschlossene Schicht, beispielsweise mit einer
netzartigen Struktur oder einer Gewebestruktur, ausge-
bildet sein. Die Zwischenschicht 42 kann weiterhin mit
der Grundplatte 38 verklebt, verpresst oder auf eine an-
dere Weise verbunden sein.
[0034] Fig. 7 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Anordnung zum Verpacken ei-
nes Möbelstückbausatzes. Die Anordnung 46 umfasst
ein Verpackungsmaterial 50 und einen Möbelstückbau-
satz 48. Der Möbelstückbausatz 48 umfasst wiederum
eine faltbare Platte 52 und ein weiteres Möbelbauteil 54,
beispielsweise eine Schrankseitenwand. Der Möbel-
stückbausatz 48 kann natürlich noch weitere Möbelbau-
teile und andere Teile, wie Schrauben, Nägel oder Bau-
anleitungen umfassen. Das Verpackungsmaterial 50
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umfasst einen Karton 56 und ein Paketband 58. Natürlich
sind auch andere Verpackungsmaterialien denkbar. Ins-
besondere kann auf den Karton vollständig verzichtet
werden und der Möbelstückbausatz 48 nur mit einem
oder mehreren Paketbändern verpackt sein. Die faltbare
Platte 52 weist eine Sichtseite 60, eine Rückseite 62 und
zwei Faltkanten 64 auf. Die faltbare Platte 52 ist um die
zwei Faltkanten 64 so gefaltet, dass die Rückseite 62
nach außen weist. In dem von der faltbaren Platte 52
eingeschlossenen Zwischenraum ist das Möbelbauteil
54 angeordnet. Dabei liegt das Möbelbauteil 54 an der
Sichtseite 60 der faltbaren Platte 52 an. Der Möbelstück-
bausatz 48 ist so in dem Karton 56 angeordnet, dass die
Rückseite 62 der faltbaren Platte 52 an dem Karton 56
anliegt. Alternativ kann die Rückseite 62 auch an weite-
ren Möbelbauteilen oder anderen Teilen des Möbel-
stückbausatzes 48 anliegen. Um den Karton 56 verläuft
das Paketband 58 zur weiteren Fixierung und Stabilisie-
rung der Verpackung. Durch die teilweise das Möbelbau-
teil 54 umgebende faltbare Platte 52 wird erreicht, dass
die Verpackungsgröße verkleinert wird und dass das Mö-
belbauteil 54 durch die faltbare Platte 52 zusätzlich vor
mechanischen Beschädigungen beispielsweise durch
den Transport geschützt ist. Die empfindlichere Sichtsei-
te 60 der faltbaren Platte 52 ist dabei dadurch geschützt,
dass sie nach innen weist und zumindest teilweise an
dem Möbelbauteil 54 anliegt.
[0035] Fig. 8 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Anordnung zum Verpacken ei-
nes Möbelstückbausatzes. Die Anordnung umfasst ei-
nen Möbelstückbausatz 68 und ein Verpackungsmaterial
70. Der Möbelstückbausatz 68 umfasst eine zu der in
Fig. 5 gezeigten faltbaren Platte gleichartige faltbare
Platte 26 sowie ein Möbelbauteil 72. Die faltbare Platte
26 ist analog zum in Fig. 7 gezeigten ersten Ausführungs-
beispiel so um die Faltkanten 30 gefaltet, dass die falt-
bare Platte 26 das Möbelbauteil 72 zumindest teilweise
umgibt. Die Rückseite 74 der faltbaren Platte 26 wird von
dem aus einem Karton 76 bestehenden Verpackungs-
material 70 umgeben. Zur weiteren Stabilisierung der
Verpackung und zum weiteren Schutz des Möbelstück-
bausatzes 68 kann das Verpackungsmaterial 70 weiter-
hin Verpackungs-Füllstoffe, wie zum Beispiel sogenann-
te Peanuts 78 umfassen, die in den Zwischenräumen
zwischen dem Möbelstückbausatz 68 und dem Karton
76 angeordnet werden können. Die faltbare Platte 68 ist
vorteilhaft für die erfindungsgemäße Anordnung, da
durch die Mehrzahl der Faltkanten 30 ein von der Sicht-
seite 80 der faltbaren Platte 26 umgebener größerer Zwi-
schenraum zur Anordnung des Möbelbauteils 72 ent-
steht.

Patentansprüche

1. Faltbare Platte (2, 16, 26, 36, 52),

- mit einer Sichtseite (4, 24, 60, 80) und einer

Rückseite (6, 62, 74),
- mit einer Grundplatte (8, 38),
- mit einer auf der Grundplatte (8) angeordneten
und die Sichtseite (4, 24, 60, 80) bildenden
Schicht (10) und
- mit mindestens einer in der Grundplatte (8, 38)
ausgebildeten Nut (12, 22, 30, 44),
- wobei die Schicht (10) so ausgebildet ist, dass
sie im Bereich der Nut (12) eine Scharnierfunk-
tion aufweist und
- wobei die Platte entlang der Nut (12) faltbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Schicht (10) eine aus einem dauerhaft
elastischen Lack bestehende Lackschicht (18,
40) aufweist.

2. Faltbare Platte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Grundseite (8, 38) mehrere nebenein-
ander angeordnete Nuten (12, 22, 30, 44) ausgebil-
det sind.

3. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Lackschicht (18, 40) eine Dekorschicht
(20) angeordnet ist.

4. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lackschicht (18, 40) im Wesentlichen aus
einem Lack besteht, der eine Glasübergangstempe-
ratur im Bereich üblicher Raumtemperaturen, insbe-
sondere zwischen 15 °C und 30 °C, aufweist.

5. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lackschicht (18, 40) auf Lösungen und Di-
spersionen elastischer Chloroprene und/oder chlor-
sulfonierter Polyethylenprodukte basiert.

6. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lackschicht (18, 40) auf Lösungen und Di-
spersionen von Silikonharzen und/oder elastisch
eingestellten Polyurethanen basiert.

7. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lackschicht (18, 40) eine Epoxid- oder
Acrylkomponente oder Mischungen daraus auf-
weist.

8. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lackschicht (18, 40) mindestens teilweise
aus einem Elastomer gebildet wird.
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9. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schicht (10) eine zwischen der Lackschicht
(18, 40) und der Sichtseite (4, 24, 60, 80) angeord-
nete Zwischenschicht (42) aufweist.

10. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschicht (42) eine Grundierfolie
aufweist.

11. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschicht (42) im Wesentlichen eine
dem beabsichtigten Erscheinungsbild der Sichtseite
(4, 24, 60, 80) entsprechende Farbe aufweist.

12. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschicht (42) mit der Platte ver-
presst ist.

13. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschicht (42) eine nicht durchge-
hend geschlossene, insbesondere eine netzartige
Struktur oder eine Gewebestruktur aufweist.

14. Faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschicht (42) aus einem verpres-
sten Vlies besteht.

15. Anordnung (46, 66) zum Verpacken eines
Möbelstückbausatzes,

- mit einem Möbelstückbausatz (48, 68) und
- mit einem Verpackungsmaterial (50, 70),
- wobei der Möbelstückbausatz (48, 68) eine falt-
bare Platte (2, 16, 26, 36, 52), insbesondere eine
faltbare Platte nach einem der Ansprüche 1 bis
14, aufweist,
- wobei der Möbelstückbausatz (48, 68) minde-
stens ein weiteres Möbelbauteil (54, 72) auf-
weist und
- wobei die faltbare Platte (2, 16, 26, 36, 52)
mindestens zwei voneinander beabstandete
Nuten (12, 22, 30, 44) aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die faltbare Platte (2, 16, 26, 36, 52) ent-
lang mindestens zwei der Nuten (12, 22, 30, 44)
zumindest teilweise gefaltet ist und
- dass die faltbare Platte (2, 16, 26, 36, 52) so
angeordnet ist, dass die Sichtseite (4, 24, 60,
80) der faltbaren Platte (2, 16, 26, 36, 52) in Rich-
tung des Möbelbauteils (54, 72) weist und dass

die Rückseite (6, 62, 74) der faltbaren Platte (2,
16, 26, 36, 52) in Richtung des Verpackungs-
materials (50, 70) weist.
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